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Sport – Schützen – Verein  Borbach 1919e.V.

Mitglied des Deutschen Schützenbundes


Vorübergehende Überlassung erlaubnispflichtiger Schusswaffen im Rahmen des §12 Abs. 1 Ziffer 3 Buchstabe b Waffengesetz
Der Verein 






Der Waffenbesitzkarteninhaber
Sport-Schützen-Verein Borbach 1919 e.V.

Egbert Bülow
Große Borbach 21





Große Borbach 24
58453 Witten






58453 Witten
Überlässt an ein Mitglied einer schießsportlichen Vereinigung bzw. an einen Beauftragten:
Name, Vorname :

           asss
Anschrift:


     
PLZ / Ort:


            
nachfolgende Schusswaffe:

Waffenart, Hersteller:
 FORMDROPDOWN 

Modell, Waffennummer: 
 FORMDROPDOWN 

Waffenbesitzkarte:

 FORMDROPDOWN 

 FORMCHECKBOX 
 Zum Sportlichen Übungsschießen in        am      
 FORMCHECKBOX 
 Zur Teilnahme am Wettkampf in       am      
Wir beauftragen das oben genannte Mitglied bzw. den Beauftragte, die Waffe zum oben genannten Bedürfnis umfasste Zweck zu transportieren. Die Waffe ist nicht zugriffsbereit und nicht schussbereit im Fahrzeug zu transportieren. Die Waffe darf nicht an dritte überlassen werden. Die Empfänger der Waffe erhält eine Kopie der Waffenbesitzkarte. Der Empfänger der Waffe wird auf § 12 Abs. 1, Ziffer 3b und Ziffer 5 sowie Abs. 2 Ziffer 1 WaffG hingewiesen.
______________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Vereinsvorsitzenden / WBK-Inhabers
Dieser Beleg ist im Umgang mit der bezeichneten Waffe mitzunehmen und berechtigten Personen auf verlangen vorzuzeigen und zur Prüfung auszuhändigen.


